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Mir packet mit a!

03.02.2024
Einlass ab 19 Uhr
Mehrzweckhalle
Mit Live-Musik

Eintritt 8 €

Bürgerball
Erolzheim

Baustelle

Keine Platzreservierung möglich, keine Sitzplatzgarantie. Karten sind an der Abendkasse erhältlich, kein Vorverkauf. 
Kein Einlass für Jugendliche unter 16 Jahren ohne Erziehungsberechtigte. 

Der Partypass bei Jugendlichen ist vorgeschrieben (Infos im Rathaus). 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
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Erolzheim

ACHTUNG
BAUSTELLE

 

  

Kinderfasching

04.02.2024
14-17 Uhr
Mehrzweckhalle
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Nachruf 
Die Gemeinde Erolzheim trauert um ihr ehemaliges 
Gemeinderatsmitglied 

Herrn Konrad Winter 

der am 20. Januar 2024 verstorben ist. 

Herr Konrad Winter gehörte dem Gemeinderat von 
1971 bis 1975 an. Wir verlieren mit ihm einen Men-
schen, der sich mit Sachverstand, persönlichen Ein-
satz zum Wohl der Allgemeinheit eingebracht und die 
Entwicklung unserer Gemeinde mitgeprägt hat. 

Für seine Dienste zugunsten unserer Gemeinde gebührt 
ihm unser Dank. Wir werden ihm stets ein ehrendes 
Gedenken bewahren. 

Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gilt seiner 
Familie und allen Angehörigen. 

Im Namen des Gemeinderats und der Gemeinde Erolzheim 
 

  
Jochen Ackermann 
Bürgermeister 

Nachruf  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
   

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 
 

  
        

                  
 

Am 20. Januar 2024 verstarb unser Kamerad 

Konrad Winter  

Konrad Winter trat 1948 in die Abteilung Edelbeuren ein 
und war dort bis zum 65. Lebensjahr aktiv. 1991 war er 
als Gründungsmitglied maßgeblich an der Entstehung 
der Ehrenabteilung beteiligt. Er war bis zuletzt trotz sei-
nes hohen Alters bei bester Gesundheit und im Kreise 
der Ehrenabteilung gerne dabei. Insgesamt war Konrad 
Winter über 70 Jahre Mitglied der Feuerwehr Erolzheim. 

Durch seine offene, lustige und ehrliche Art war er im 
Kreise seiner Kameraden sehr beliebt. Wir danken ihm 
für seine langjährige Treue. Er wird allen, die ihn ge-
kannt haben, in ehrenvoller Erinnerung bleiben. 

Wir werden unserem Kameraden ein ehrendes Anden-
ken bewahren. 

Für die Für die  
Freiwillige Feuerwehr  Gemeinde
Erolzheim Erolzheim  
Michael Guter, Kommandant Jochen Ackermann, 
 Bürgermeister 

Kurzbericht zur Gemeinderatssitzung  
vom 23. Januar 2024 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher 
Sitzung 
Der Verkauf einer Teilfläche des Grundstück Flst. 104/0 
an die Kreissparkasse Biberach zur Anlegung von Park-
plätzen auf der Westseite vor dem geplanten Neubau des 
Kreissparkassengebäudes wurde zugestimmt (Parkplätze 
wie bisher – bisher teilweise auf Gemeindegrundstück). 
  
Beratung und Verabschiedung Haushaltsplan und 
Haushaltssatzung 2024  
Der Haushalt ist gegliedert in einen Ergebnishaushalt (lau-
fende Erträge und Aufwendungen) und in einen Finanz-
haushalt (Einzahlungen und Auszahlungen). 
Ergebnishaushalt 
Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 
9.321.510 €, die Summe der ordentlichen Aufwendungen 
auf 9.800.840 €. Somit ergibt sich ein negatives ordentli-
ches Ergebnis in Höhe von 479.330 €, welches durch eine 
Entnahme aus den Rücklagen ausgeglichen werden kann. 
  
Die Summe der Erträge setzt sich wie folgt zusammen: 
- Steuern und ähnliche Abgaben  4.722.100 € 
- Zuweisungen und Zuwendungen 
 (insbesondere Finanzausgleich – FAG) 2.812.800 € 
- Aufgelöste Investitionszuwendungen 
 und -beiträge  587.500 € 
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder  

Einrichtungen  
(Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) 563.400 € 

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
(insbes. Miet- und Pachterträge,  
Verkaufserlöse)  171.100 € 

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 309.910 € 
- Zinsen und ähnliche Erträge  59.050 € 
- Sonstige ordentliche Erträge  

(insbes. Konzessionsabgaben)  95.650 € 
 Summe Erträge  9.321.510 € 
  
Wesentliche Einzelpositionen bei den Erträgen: 
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2.333.000 € 
- Grundsteuer A und B  398.000 € 
- Gewerbesteuer  1.600.000 € 
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 184.000 € 
- Leistungen nach dem  

Familienleistungsausgleich  192.000 € 
- Schlüsselzuweisungen  1.375.000 € 
- Sachkostenbeiträge für die Realschule 720.000 € 
- FAG-Zuweisungen für die Kindergärten 540.000 € 
- Aufgelöste Investitionszuweisungen 
 und –beiträge  587.500 € 
- Abwassergebühren  419.800 € 
  
Die Summe der Aufwendungen setzt sich wie folgt zu-
sammen: 
- Personalaufwendungen  1.904.000 € 
- Aufwendungen für Sach- und  

Dienstleistungen  1.392.960 € 
- Abschreibungen  1.370.500 € 
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen  6.500 € 
- Transferaufwendungen  4.754.430 € 
- Sonstige ordentliche Aufwendungen  372.450 € 
 Summe Aufwendungen  9.800.840 € 
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Die Planansätze für die Aufwendungen werden jährlich, 
entsprechend der erwarteten Preisentwicklungen, fortge-
schrieben. Daneben wurden zusätzlich folgende (einmalige) 
Aufwendungen berücksichtigt: 
- Sanierung Theaterstadel  130.000 € 
- Zuschuss Kath. Kirchengemeinde für Sanierung der 

Pfarrkirche in Erolzheim  55.000 € 
- Landessanierungsprogramm 
   • Zuschüsse für Privatmaßnahmen 30.000 € 
   • Planungsleistungen  30.000 € 
  • Abbruch von Gebäuden  30.000 € 
- Umlage an Wasser- und Bodenverband  

für Unterhaltungsmaßnahmen  130.000 € 
- Unterhaltungsmaßnahmen am Schloßweiher  

(Baumfällung, Entschlammen)  20.000 € 
  
Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Zahlungsmittelüber-
schuss des Ergebnishaushalts (Ergebnis ohne Berücksich-
tigung der Abschreibungen) beträgt 303.670 €. 
  
Darüber hinaus sind im Finanzhaushalt Investitionen mit 
einem Gesamtvolumen von 2.470.000 € berücksichtigt, 
im Wesentlichen: 
- Sanierung/Umbau Langgasse mit Teile  

Kellmünzer Straße, 2. Bauabschnitt (Kanal,  
Straßenbau) – Restfinanzierung  320.000 € 

- Erweiterung der Maßnahme Sanierung  
Umbau Langgasse, 2. BA bis zur Ampel  
(Kanal, Straßenbau) - Restfinanzierung 200.000 € 

- Ersatzbeschaffung Mannschafts-
 transportwagen Feuerwehr  50.000 € 
- Neugestaltung Alter Rathausplatz  100.000 € 
- Neubau Bauhof  950.000 € 
- Sanierung Realschule (Restfinanzierung) 350.000 € 
- Realschule - Fahrradabstellfläche  

mit Überdachung  80.000 € 
- PV-Anlagen für öffentliche Gebäude  250.000 € 
- Außengebietsableitung Edelbeuren – Bau  

Regenrückhaltebecken - Restfinanzierung 50.000 € 
  
Für die Tilgung von Krediten müssen 48.300 € bereitge-
stellt werden. 
  
Die Finanzierung der Investitionsausgaben und Kredittil-
gungen ist wie folgt geplant: 
- Zahlungsmittelüberschuss der  

Ergebnisrechnung  303.670 € 
- Investitionszuschüsse 145.000 € 
- Entnahme Rücklagen (liquiden Mittel) 2.069.630 € 
  
Die nicht bereits gebundenen liquiden Mittel betragen zum 
Jahresbeginn ca. 2,4 Mio. € und belaufen sich zum Ende 
des Jahres auf 330.370 €. 
  
Der Gemeinderat beschloss die Verabschiedung des Haus-
haltsplanes und der Haushaltssatzung 2024. Die Zustim-
mung erfolgte einschließlich der Beibehaltung der Hebesät-
ze für Grund- und Gewerbesteuer in der bisherigen Höhe. 
  
Beratung und Verabschiedung Wirtschaftsplan Son-
derrechnung  
Wasserversorgung 2024 
Der Wirtschaftsplan Wasserversorgung schließt im Er-
folgsplan (laufende Erträge und Aufwendungen) mit je-

weils 1.129.500 € ab. Die nicht anderweitig gedeckten Auf-
wendungen werden durch den Wasserpreis ausgeglichen. 
Dieser ist für das Jahr 2024 noch zu kalkulieren. 
  
Der im Liquiditätsplan ausgewiesene Zahlungsmittelüber-
schuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Ergebnis des 
Erfolgsplans ohne Berücksichtigung der Abschreibungen) 
beträgt 117.600 €. 
  
Darüber hinaus sind im Liquiditätsplan folgende Inves-
titionen mit einem Gesamtvolumen von 1.062.000 € be-
rücksichtigt (überwiegend handelt es sich dabei um be-
reits durchgeführte Maßnahmen, deren Abrechnung noch 
aussteht): 
- Erneuerung Wasserleitung Langgasse, 1. BA (Abrechnung) 
- Erneuerung Wasserleitung Waldhorngasse (Abrechnung) 
- Erneuerung Wasserleitung Sportplatzweg (Abrechnung) 
- Wasserleitung Erschließung innerörtliches Baugebiet 

an der Langgasse (Abrechnung) 
- Erneuerung Wasserleitung Langgasse, 2. BA und Teile 

der Kellmünzer Straße (Abrechnung) 
- Erneuerung Wasserleitung Kellmünzer Straße bis zur 

Ampel (Abrechnung) 
- Erschließung BG Brentenghau II – Wasserleitung (Ab-

rechnung) 
- Erschließung BG Helsenäcker II – Wasserleitung (Ab-

rechnung) 
- Erneuerung der Fernwirk- und Leittechnik an der Pump-

station (Abrechnung) 
- Beschaffung Notstromaggregat im Container für Pump-

station (Abrechnung) 
- PV-Anlage für Pumpstation (neue Investition) 
- Erneuerung von Pumpen in der Pumpstation (neue In-

vestition) 
  
Für die Tilgung von Krediten müssen 103.000 € bereitge-
stellt werden. 
  
Die Finanzierung der Investitionsausgaben und Kredit-
tilgungen ist wie folgt geplant: 
- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender  

Geschäftstätigkeit  117.600 € 
- Investitionszuschüsse  133.000 € 
- Entnahme Rücklagen (liquiden Mittel) 206.800 € 
- Kreditaufnahme  1.000.000 € 
  
Die liquiden Mittel betragen zum Jahresbeginn ca. 65.000 € 
und belaufen sich zum Ende des Jahres auf rund 150.000 €. 
  
Der Wirtschaftsplan wurde vom Gemeinderat ebenfalls 
beschlossen. 
  
Baugesuche 
Den nachfolgenden Baugesuchen wurde das Einverneh-
men und gegebenenfalls notwendige Befreiungen vom 
Bebauungsplan erteilt: 
- Teilabbruch des bestehenden Schuppens, Genehmi-

gungen des bestehenden Schuppens und des erstellten 
Metallgerüstes mit Teilüberdachung auf dem Grund-
stück Hölderlinstraße 4, Erolzheim 

- Umbau und Erweiterung einer bestehenden Tankstelle 
auf dem Grundstück Zeppelinstraße 16, Erolzheim 
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Geplante Zusammenführung von Komm.Pakt.Net und 
OEW Breitband GmbH 
- Weisungsbeschluss 
Die Komm.Pakt.Net, deren Aufgabe es ist Aufgaben und 
Interessen der Kommunen beim Breitbandausbau zu bün-
deln und zu koordinieren sowie Synergien zu schaffen, soll 
aufgrund rechtlicher Änderungen und der Möglichkeit der 
privatrechtlichen Organisation aufgelöst und in die OEW 
Breitband GmbH überführt werden. Aufgaben sind de-
ckungsgleich, jedoch kann die Effizienz weiter gesteigert 
und bisher vorhandene Doppelstrukturen vermieden bzw. 
abgebaut werden. Für die Gemeinde Erolzheim ergeben 
sich durch die Zusammenführung weder organisatorische 
noch finanzielle Nachteile. 
Da die Gemeinde Erolzheim Mitglied beim Komm.Pakt.Net 
ist, hat der Gemeinderat durch Beschlussfassung den Bür-
germeister ermächtigt und beauftragt, im Verwaltungsrat 
von Komm.Pakt.Net für die Auflösung zu stimmen sowie 
die Zustimmung zum Abschluss von Überleitungsverträgen 
der Pachtverträge auf die OEW Breitband GmbH sowie 
weitere notwendige Beschlüsse im Rahmen der Zusam-
menführung zu fassen. 
  
Kommunalwahl am 09. Juni 2024 
- Bildung des Gemeindewahlausschusses 
Für die anstehenden Kommunalwahlen ist der Gemein-
dewahlausschuss zu bilden. Kraft Gesetz ist der Bürger-
meister Vorsitzender des Ausschusses. Da er wieder für 
den Kreistag kandidiert, kann er diese Funktion nicht über-
nehmen, womit vom Gemeinderat auch der Vorsitzende zu 
bestellen war. Die von der Verwaltung vorgeschlagenen 
Personen wurden wie folgt einstimmig gewählt: 
  
Vorsitzende: Christa Badstuber 
Stellvertretender Vorsitzender: Hubert Gaißmaier 
Beisitzerin/Schriftführerin: Annette Soherr 
Beisitzer: Franz Stiefenhofer 
 Sieglinde Natterer 
Stellvertretende Beisitzer: Andrea Harder-Funk 
 Joachim Veit 
 Martina Hecht 
  
Bekanntgaben und Verschiedenes 
Der Gemeinderat wurde darüber informiert, dass die Re-
paratur und Umrüstung der Abdeckung des Hackschnit-
zelbunkers zum Angebotspreis von 14.000,00 € vergeben 
wurde.
 

Öffnungszeiten des Bürgermeisteramtes 
während der Fasnet 
Am „Gompigen Donnerstag“, 08. Februar 2024, ist das 
Rathaus wegen der Stürmung durch die Narrenzunft ab 
16:30 Uhr geschlossen.  
Wir bitten um Beachtung!

Widerspruch gegen die Übermittlung  
von Daten an Parteien, Wählergruppen  
u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der 
seit 1. November 2015 geltenden Fassung darf die Mel-
debehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 

von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in 
den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem Mel-
deregister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter 
der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft 
umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben 
ist, diese Tatsache. 
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten 
übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer 
Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens 
einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen 
oder zu vernichten. 
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenüber-
mittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Erolzheim, Markt-
platz 7, 88453 Erolzheim, eingelegt werden. Bei einem Wi-
derspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Widerruf.
 

Haben Sie Fragen zu Patientenverfügung - 
Vorsorgevollmacht - Betreuungsverfügung? 
Frau Rosi Löhe vom Arbeitskreis „Vorsorge treffen“ hilft 
Ihnen gerne weiter. 
Tel.-Nr. 08395 5479515 (AB vorhanden)

Digital-Treff 
Sie gehören zur Generation 55+ und hatten bisher wenig 
oder gar nichts mit der digitalen Welt zu tun? Der Digi-
tal-Treff Illertal unterstützt Sie bei der Nutzung von Smart-
phones, Tablets und PCs in allen Lebensbereichen: Hobbys, 
Einkaufen, Wohnen, Finanzen, Behörden, Tele-Medizin usw. 
Treffen finden regelmäßig am letzten Donnerstag im Monat 
statt. Genaue Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ankün-
digung im Mitteilungsblatt. 
In Einzelfällen kann auch nach Vereinbarung eine Einzelbe-
ratung stattfinden. Bei Fragen, Problemen oder Interesse 
melden Sie sich bei Günter Wahl E-Mail illertal@senak.org   
oder bei der Gemeinde Erolzheim: Nicole Gestle, Tel. 07354 
9318-41 

 

 

  

 

 

 

Information | Beratung | Unterstützung  
Rund um das Thema Pflege  
persönlich–kostenfrei–neutral–wohnortnah 
Biberach 07351 52-7613 | Laupheim 07351 52-7639 
Ochsenhausen 07351 52-7242 | Riedlingen 07351 52-7647

Landratsamt Biberach | Rollinstraße 18 
pflegestuetzpunkt@biberach.de |
www.biberach.de
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Gemeinde 
 
Erolzheim 

Landkreis 
 
Biberach 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats am 9. Juni 2024 
 
1. Am Sonntag, dem 9. Juni 2024 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats statt. 

In der Gemeinde Erolzheim sind dabei 14 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber 
für einen Wahlvorschlag beträgt 28. 

2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und 
spätestens am 28. März 2024 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses – Bürgermeisteramt Erolz-
heim, Marktplatz 7, 88453 Erolzheim schriftlich einzureichen. Später eingehende Wahlvorschläge müssen zurückgewiesen 
werden (§ 18 Abs. 2 KomWO). 

2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden.  

Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahl-
vorschlägen ist nicht zulässig. 

2.2  Zulässige Zahl der Bewerber  

Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen (höchstens) doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wäh-
len sind. Näheres s. Nr. 1. 
 

Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen. 

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der 
im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder in einer Versammlung der von diesen 
aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2023 in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen 
Verfahren wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen. 

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2023 in ge-
heimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag festlegen. 

Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde. 

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsame 
Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer 
gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend. 

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat. 

    Nicht wählbar sind Bürger, 
●  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;  
● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-

fentlicher Ämter nicht besitzen; 
● Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem nicht wähl-

bar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mit-
gliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen. 

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten 
● den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthal-
ten; 

● Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber;  
●  bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit angegeben werden. 

Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass eingetragener Doktorgrad und ein eingetragener Ordensname 
oder Künstlername angegeben werden. 

Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein; für 
keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von 
drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der 
Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer – vgl. 2.10) persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. 
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2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungsbe-
rechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 
2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO). 

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein  

für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstüt-
zungsunterschriften); 

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge 
●  von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind; 
● von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu 

wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung Gewähl-
ten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören. 

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter wer-
den auf Anforderung der Partei oder Wählervereinigung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses oder wenn 
der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeister – Bürgermeisteramt Erolzheim, Marktplatz 7, 
88453 Erolzheim – kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungsunterschriften dürfen nur die ausgegebenen 
amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der einreichen-
den Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. Diese Angaben werden von 
der ausgebenden Stelle im Kopf der Formblätter vermerkt. Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-
/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden. 

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die 
nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen zu 
dem Formblatt den Nachweis für die Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung nach § 12 
Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem Zeitraum sie 
vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten. Wohnungs-
lose Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben und einen Wahlvorschlag unterstützen wollen, 
müssen ihre Wahlberechtigung in geeigneter Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt entsprechend. 

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge für 
eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 
KomWO). 

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversamm-
lung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO). 

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für gemeinsame Wahlvorschläge. 

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
● eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die 

Zustimmungserklärung ist unwiderruflich; 
● von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und Wählbar-

keit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates 
über die Wählbarkeit; 

● Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmungen 
des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen in 
der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung 
der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten; 

● eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss 
sich aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der Ver-
sammlung behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte Teilnehmer haben die Nie-
derschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer 
Abstimmung durchgeführt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen 
sie außerdem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung 
eingehalten worden sind; 

● die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten Per-
sonen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 2.9.2 genannten zusätzlichen Nachweisen. 

 
 Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behörde im Sinne von § 156 des Strafgesetzbuchs; er ist zur 

Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann außer-
dem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse 
in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt. 

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen bezeich-
net werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags als Ver-
trauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen 
von Wahlorganen entgegenzunehmen. 



 Amtsblatt der Gemeinde
8 Erolzheim Donnerstag, 1. Februar 2024

2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die Bewerberaufstellung, eidesstattliche und sonstige Erklärungen 
sowie für Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim Bürgermeisteramt Erolzheim, Marktplatz 7, 
88453 Erolzheim. 

3.  Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO. 

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.  

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder 
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die 
Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von 
der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem 
Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis 
sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der 
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei 
keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantra-
gen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Gemeinde – im Landkreis haben wird.  

3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärun-
gen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen. 

3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der 
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 
2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Erolzheim, Marktplatz 7, 88453 Erolzheim eingehen. 

 Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Erolzheim, Marktplatz 
7, 88453 Erolzheim bereit. 

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 
der Kommunalwahlordnung gilt entsprechend. 

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

 
Ort, Datum 

Erolzheim, 01.02.2024 
Bürgermeisteramt 

gez. Jochen Ackermann, Bürgermeister 
 
Unterschrift, Amtsbezeichnung 
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WICHTIGE RUFNUMMERN UND TERMINE

Gemeindekontakte

Telefonnummern des Rathauses Erolzheim
Zentrale 9318-0
Ackermann Jochen (Bürgermeister) 9318-40
Gestle Nicole (Vorzimmer BM/Zentrale) 9318-41
Soherr Annette (Bürgerbüro, Standesamt) 9318-45
Ehrhart Melanie (Bürgerbüro, Standesamt)  9318-46
Hess Tobias (Hauptamt, Bauamt, Ordnungsamt) 9318-42
Badstuber Christa (Hauptamt) 9318-43
Harder-Funk Andrea (Rentenangelegenheiten) 9318-44
Huchler Wolfgang (Finanzverwaltung) 9318-50
Steinhauser Mona (Gemeindekasse, Steuern) 9318-51
Knoll-Gantner Margit 
(Hallenbelegung, Wasserabrechnung) 9318-52
Telefax 9318-99
VHS Illertal 9346 61

E-Mail: poststelle@erolzheim.de

Öffnungszeiten des Rathauses

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Montag  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Auch außerhalb dieser Zeiten sind Termine nach Vereinbarung möglich.

Für standesamtliche Angelegenheiten wie Eheanmeldungen, Sterbe-
fälle, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen usw. ist auf-
grund der Bearbeitungszeit vorab dringend ein Termin zu vereinbaren.

Bereitschaftsdienste

Rettungsdienst
Notarzt

Feuerwehr 
112

Polizei 110
jeweils ohne telefonische Vorwahl

Wichtige Rufnummern 
für den ärztlichen Bereitschaftsdienst:
Landkreis Biberach
Allgemeiner Notfalldienst  116 117

Allgemeine Notfallpraxis Biberach
Sana MVZ Stadt Biberach GmbH
Marie-Curie-Straße 6, 88400 Biberach
Sa, So und FT 8:00 - 22.00 Uhr

Praxis Dr. med. Marion Schrenker, Heidenbühlstr. 1, 88450 Berkheim 
Die Praxis ist vom 12.02. bis 16.02.2024 wegen Urlaub geschlossen. 
Vertretung: Die Ärzte der umliegenden Gemeinden.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel. 0761/120 120 00 (Festnetzpreis 0,14 €/Min.; Mobilfunkpreise max. 
0,42 €/Min.; Bandansage)

Bereitschaftsdienst der Apotheken
Samstag, 03.02.2024  
Anna-Apotheke Memmingen 
Iller-Apotheke Aitrach   
Sonntag, 04.02.2024 
Apotheke Amendingen  

Bitte beachten Sie, dass der Apotheken-Notdienst jeweils um 8.30 Uhr 
wechselt!

MR Soziale Dienste gGmbH
Haushaltshilfe und Familienpflege 
im Raum Rottum-Rot-Iller, Tel. (0800) 400 200 5

Arbeiter-Samariter-Bund
Essen auf Rädern, Telefon (07353) 9844-0

Ökumenische Sozialstation 
Rottum-Rot-Iller e.V. 
www.sozialstation-ochsenhausen.de 
Alten- und Krankenpflege Pflegebereich Erolzheim 
Büro: Waldhorngasse 4, 88453 Erolzheim 
Bürozeiten: Mo-Fr von 08.00-12.00 Uhr 
Tel. 07354-93664-04 
24-Stunden-Rufbereitschaft 
Tel. 07352 9230-0

Familienpflege und Haushaltshilfe 
Büro: Schloßstraße 18, 88416 Ochsenhausen 
Bürozeiten: Mo-Fr von 08.00-12.00 Uhr
Tel. 07352 9230-20

Betreuungsgruppen „Silberperlen“ 
Büro: Schloßstraße 18, 88416 Ochsenhausen 
Bürozeiten: Mo-Fr von 08.00-12.00 Uhr
Tel. 07352 9230-20

Organisierte Nachbarschaftshilfe
Erolzheim
Leitung: Andrea Schröder 
Tel. 07354 9343199

Dettingen
Einsatzleitung: Dorothee Dangel 
d.dangel@sozialstation-ochsenhausen.de 
Tel. 07352-9230-17, Mobil: 0151 -14 554 792

Ambulanter Pflegedienst der Zieglerschen 
in Erolzheim
Marktplatz 20, 88453 Erolzheim
Pflegedienstleitung: Leonie Bail
Telefon: 07354 937631-0 oder -11 (rund um die Uhr!)
ds-erolzheim@zieglersche.de

Cura familia - Verband Kath. Landvolk
Haushalts-, Familien- und Betriebshilfe
unsere Mitarbeiterin vor Ort:
R. Hornig 07354/5869590
cura-familia@landvolk.de

Hospizgruppe Ochsenhausen/Illertal
Einsatzleitungen Lydia Müller/Elfriede Wespel
Tel. 01623214550

Netzwerk Demenz im Landkreis Biberach
Demenztelefonnummer 07351 8095200
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Historische Stöberecke

Kirchenbau vor genau 150 Jahren…… 

Auszug aus der Bär-Chronik von 1894 
.........So waren denn alle Vorbereitungen zum Kirchenbau 
getroffen. Im Winter 1872/73 wurde das hügeliche Terrain 
des Kirchhofs zum Bauplatz hergerichtet, was die Exhumi-
rung der daselbst befindlichen Leichen nothwendig machte. 
Nur ungern entschloß sich die Kirchengemeindevertretung 
zu Anordnung dieses Geschäfts, allein es war eben eine ab-
solute Nothwendigkeit. Die exhumirten Gebeine wurden in 
2 große Gruben am südöstlichen und nordöstlichen Eke des 
seitherigen Friedhofs verbracht. Es war dieß eine äusserst 
schwierige Arbeit, die deßhalb auch besser als gewöhnli-
che Arbeit honorirt werden mußte. Die Leichensteine und 
Grabkreuze wurden den Angehörigen der Verstorbenen zur 
Verfügung gestellt und von diesen geborgen. Nur ein Grab-
denkmal fand keinen Abnehmer; es war dieß der Grabstein 
für den im Jahr 1827 verstorbenen, und hierselbst begrabe-
nen letzten Gutsherrn Alois Sebastian aus dem Geschlecht 
derer von Bömmelberg; Endlich nahm Pfarrer Pfahler den 
Stein jahrelang in Verwahrung; nach dessen Tod wurde 
der Grabstein verkauft. Sic transit gloria mundi (Überset-
zung: So vergeht der Ruhm der Welt- d. Red.) – Nachdem 
nun der Bauplatz hergerichtet war, wurde am 3. Februar 
1874 mit dem Abbruch der Kirche begonnen.  Tags zu-
vor hatte der Pfarrer namens der Gemeinde in ergreifenden 
Worten von der alten Kirche Abschied genommen und an 
die vielen Wohlthaten, welche die Parochianen (Mitglieder 
der Pfarrei - d.Red.) im Laufe vieler Jahrhunderte in diesem 
Gotteshaus empfangen hätten, erinnert. Von jetzt ab wurde 
der Gottesdienst in der Bergkapelle abgehalten, und alle 14 
Tage abwechslungsweise in den Kapellen von Edelbeuren 
und Edenbachen je am Sonntag gepredigt und die heili-
ge Messe gelesen. Es war diese provisorische Versehung 
des Gottesdienstes für die beiden Geistlichen eine nicht zu 
unterschätzende Mühewaltung. Gleichwohl beanspruchte 
Pfarrer Pfahler nie eine Entschädigung, was ihm zur Ehre 
hier deponirt sein soll. Gleichzeitig mit dem Abbruch der 
alten Kirche wurden auch die Arbeiten und Lieferungen zur 
neuen Kirche vergeben. (Die Einweihung der neuen Kirche 
war am 17.10.1876 Anm.d.Red.) 
Werner Altvater 

Auflösung der letzten Stöberecke (Winterbild mit Weg am 
Hang) 

Auf dem Auflösungsbild versteckt sich heute der Weg hinter den 
Bäumen am Hang der Maierhalde oberhalb der Mähderwiesen.
 

VHS Illertal

VHS Illertal  
Tel.: 07354-934 661, Fax-Nummer: 07354-931899, 
E-Mail: vhs.Illertal@t-online.de 
Geschäftszeiten: Montag, Dienstag und Freitag: 9.00 - 11.30 Uhr,
Montag und Donnerstagnachmittag von 15.00 - 17.00 Uhr, 
mittwochs geschlossen. 
Anmeldungen über die Homepage, schriftlich per Post oder E-Mail 
sind jederzeit möglich.

WICHTIGE RUFNUMMERN UND TERMINE

Öffnungszeiten Wertstoffhof

mittwochs  16:00 Uhr – 18:00 Uhr 
donnerstags  16:00 Uhr – 18:00 Uhr 
freitags  16:00 Uhr – 18:00 Uhr 
samstags  09:00 Uhr – 14:00 Uhr 

Müllabfuhrtermine

Nächster Abfuhrtermin für den Restmüll: 
Freitag, 02. Februar 2024 
Nächster Abfuhrtermin: Freitag, 16. Februar 2024 
 
Nächster Abfuhrtermin für den Gelben Sack: 
Mittwoch, 14. Februar 2024 
Nächster Abfuhrtermin: Mittwoch, 13. März 2024 
 
Nächster Abfuhrtermin der Papiertonne: 
Dienstag, 13. Februar 2024 
Nächster Abfuhrtermin: Dienstag, 12. März 2024  
  
Bitte stellen Sie Ihr Müllgefäß immer bis 06.30 Uhr zur 
Entleerung bereit. 

Achtung: Überfüllte Mülltonnen werden nicht geleert 
und bleiben stehen!!!
Bedingt durch die Feiertage kann es zu Verschiebun-
gen der Abfuhrtage kommen.
 
Vorankündigung: 
Problemstoffsammelaktion in Erolzheim 
(auf dem ehemaligen Verkehrsübungsplatz bei der Mehr-
zweckhalle) am Samstag, 17. Februar 2024 von 9:00 Uhr  
- 14:00 Uhr
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Kurse beginnen und es sind noch Plätze frei:   
Mittwoch, 14.02.2024 
Kinderkochkurs 4.- 6. Klasse (Elisabeth Guter), 1 Termin, 
9:30 – 13 Uhr, Realschule Erolzheim, Küche, EG 

Montag, 19.02.2024 
BBP am Morgen  (Andrea Schwarzbart), 10 Termine, 9 – 
10 Uhr, Mehrzweckhalle Erolzheim 
Gymnastik 60+ für Frauen (Ingrid Schad), 11 Termine, 
15:30 – 16:30 Uhr, Schule Berkheim, Turnhalle 
Gymnastik 60+ für Frauen (Ingrid Schad), 11 Termine,  
17 – 18 Uhr, Mehrzweckhalle Erolzheim 
Deutsch - Anfänger ohne oder mit geringen Vorkennt-
nissen A1 am Abend  (Silvia Weiß), 20 Termine, montags 
und donnerstags, 18 – 19:30 Uhr, Realschule Erolzheim 
Spanisch A2, auch für Wiedereinsteiger  (Natalia Pelle-
jero), 14 Termine, 18 – 19:30 Uhr, Büro vhs Illertal, Semi-
narraum 
Kreativer Kindertanz ab 4 Jahre (Einführung ins Ballett)  
(Theresa Fickler), 9 Termine, 13:30 – 14:15 Uhr, Mehrzweck-
halle Erolzheim 
Kreativer Kindertanz ab 6 Jahre (Einführung ins Ballett) 
(Theresa Fickler), 9 Termine, 15:00 – 15:45 Uhr, Mehrzweck-
halle Erolzheim 
Ballett Erwachsene Anfänger (Theresa Fickler), 9 Termine, 
15:45 – 16:45 Uhr, Mehrzweckhalle Erolzheim 

Dienstag, 20.02.2024 
Pilates am Morgen, für Fortgeschrittene  (Adelinde Bek), 
11 Termine, 9:30 – 10:30 Uhr, Mehrzweckhalle Erolzheim 
NEU! Funktionelle Gymnastik für Frauen 50 plus (An-
gelika Schilz-Fiévet), 18:30 – 19:30 Uhr, Mehrzweckhalle 
Erolzheim 
Spanisch B1, auch für Wiedereinsteiger (Natalia Pellejero), 
14 Termine, 18:30 – 20 Uhr, Büro vhs Illertal, Seminarraum 

Mittwoch, 21.02.2024 
Yoga - Sanfter Yogakurs, auch für Anfänger (Irene 
Schrunner), 10 Termine, 17 – 18 Uhr, Alte Schule Sinnin-
gen, EG 
Yoga – auch für Wiedereinsteiger, ungeübte und An-
fänger (Carola Walter), 10 Termine, 17:30 – 19 Uhr, Dorf-
gemeinschaftshaus Edelbeuren, EG 
Pilates für leicht Fortgeschrittene  (Adelinde Bek), 10 Ter-
mine, 17:30 – 18:30 Uhr, Illertalschule Bonlanden, Turnhalle 
Französisch am Abend A2-für Fortgeschrittene (Céline 
Albrecht), 10 Termine, 19 – 20:30 Uhr, Grundschule Tann-
heim 
Yinyasa Power-Yoga  (Sarah Mader), 10 Termine, 19:10 –  
20:10 Uhr, Mehrzweckhalle Erolzheim 
Ballett Fortgeschrittene-Spitzentanz (Andrea Michel),  
8 Termine, 18 – 19 Uhr, Mehrzweckhalle Erolzheim 

Donnerstag, 22.02.2024 
Italienisch am Vormittag A2/B1-für Fortgeschrittene 
und Wiedereinsteiger  (Heike Geiselmann), 10 Termine, 9 – 
10:30 Uhr, Büro vhs Illertal, Seminarraum 
NEU! Curvy & Plus Size Yoga-für ALLE, die das Körper-
bewusstsein steigern möchten  (Carola Walter), 10 Termi-
ne, 18 – 19:30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Edelbeuren, EG 
ONLINE- Yin-Yoga mit ätherischen Ölen  (Sabrina Hölzl), 
8 Termine, 18:15 – 19:30 Uhr 
ONLINE: Zeit für mich (Sabrina Hölzl), 8 Termine, 20 – 
21 Uhr 
Pilates für Fortgeschrittene (Adelinde Bek), 10 Termine, 
20 – 21 Uhr, Mehrzweckhalle Erolzheim 
  

Freitag, 23.02.2024 
Dance Kids - Just 4 Fun (Klasse 3 und 4)  (Sabine Ruf), 
10 Termine, 15:45 – 16:45 Uhr, Schulturnhalle Dettingen, 
Übungsraum, UG 
Männer macht euch fit! (Raimund Benz), 12 Termine,  
17 – 18 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Edelbeuren, EG 
English für den Urlaub – für Einsteiger (Isabel Gaus),  
10 Termine, 18 – 19:30 Uhr, Büro vhs Illertal, Seminarraum 
Easy English Conversation  (Isabel Gaus), 10 Termine, 
19:30 – 21 Uhr, Büro vhs Illertal, Seminarraum 
Fit für Mama‘s mit Baby (Andrea Schwarzbart), 10 Termi-
ne, 10:00 – 10:45 Uhr, Mehrzweckhalle Erolzheim 
 
 

Katholische Kirchengemeinde
St. Martinus Erolzheim
Bei der Kirche 2, 88453 Erolzheim
Tel. 07354-8247
Fax  07354-935502
E-Mail   StMartinus.Erolzheim@drs.de
Homepage der Seelsorgeeinheit Illertal:
https://se-illertal.drs.de/

 
 

Leitender Pfarrer/Pfarrbüro Erolzheim 
Walkler Caxilé, Bei der Kirche 2, 88453 Erolzheim 
Tel. 07354-8247, Fax 07354-935502 
E-Mail walkler.caxile@drs.de 
Mobil: 0151 240 78 522 
E-Mail StMartinus.Erolzheim@drs.de 
  
Pfarrer/Pfarrbüro Dettingen 
Benedykt Roj, Kirchdorfer Str. 44, 88451 Dettingen 
Tel. 07354-459, Fax 07354-934140 
E-Mail b.roj@gmx.de 
E-StMartinus.Erolzheim@drs.de 
  
Pfarrbüro Kirchdorf 
Tel. 07354-440, E-Mail Dreifaltigkeit.Kirchdorf@drs.de 
  
Öffnungszeiten der Pfarrbüros in der Seelsorgeeinheit 
Illertal 
Montag Kirchdorf 08.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag Erolzheim 14.00 – 17.00 Uhr 
Mittwoch Dettingen 08.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch Kirchberg 14.00 – 17.00 Uhr 
Mittwoch Kirchdorf 15.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag Erolzheim 08.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag Kirchdorf 08.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag Dettingen 14.00 – 17.00 Uhr 
  
Für alle Anliegen können Sie sich jederzeit in allen Pfarr-
büros der Seelsorgeeinheit zu den jeweiligen Öffnungs-
zeiten melden. 
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GOTTESDIENSTORDNUNG 
Erolzheim 
Ministrantendienst vom 03. – 09. Februar 
Felix und Annika Jost, Carina Seidel, Leana Baur, Jas-
min Guhl 
  
Freitag, 02. Februar – Darstellung des Herrn (Lichtmess) 
18.00 Uhr Heilige Messe in Edelbeuren mit Kerzenweihe 

und Blasiussegen 
Sonntag, 04. Februar – 5. Sonntag im Jahreskreis 
10.15 Uhr Heilige Messe mit Kerzenweihe und Blasiusse-

gen 
18.00 Uhr Rosenkranz in der Bergkapelle 
18.30 Uhr Abendmesse in der Bergkapelle mit Pfr. Patrick 

Meschenmoser 
Mittwoch, 07. Februar 
17.30 Uhr Rosenkranz 
18.00 Uhr Heilige Messe 
Freitag, 09. Februar 
18.00 Uhr Heilige Messe in Edenbachen 
Samstag, 10. Februar 
17.30 Uhr Rosenkranz 
18.00 Uhr Vorabendmesse

 

Hl. Blasius 
Licht tut Leib und Seele gut. 
Wie beim Blasiussegen. 
Er bezieht sich auf den heiligen Blasius; 
sein Gedenktag ist der 3. Februar. 
Segen bedeutet: 
Gottes Licht und Herrlichkeit leuchtet in 
unser Leben hinein. 

Bild: Doris Hopf, dorishopf.de In: Pfarrbriefservice.de

Übersicht der Gottesdienste
in der Seelsorgeeinheit Illertal 

Vorabendmessen 
Samstag, 03. Februar 
18.00 Uhr Dettingen und Kirchberg 
  
Sonntagsgottesdienste 
Sonntag, 04. Februar 
08.45 Uhr Oberopfingen 
08.45 Uhr Sinningen Wort-Gottes-Feier 
10.15 Uhr Erolzheim und Kirchdorf 
18.30 Uhr Erolzheim Bergkapelle mit Pfr. Patrick Meschen-

moser 
  
Werktagsgottesdienste 
Dienstag, 06. Februar 
18.00 Uhr Kirchdorf 

Mittwoch, 07. Februar 
18.00 Uhr Erolzheim und Kirchberg 
Donnerstag, 08. Februar 
18.00 Uhr Dettingen und Oberopfingen 
Freitag, 09. Februar 
18.00 Uhr Edenbachen
  

Eucharistische Anbetung zum Herz-Je-
su-Freitag in Kirchdorf 
Alle aus unserer Seelsorgeeinheit sind 
ganz herzlich eingeladen zur Eucharisti-
schen Anbetung am Freitag, 02. Februar 
in der Dreifaltigkeitskirche in Kirchdorf. 

15.00 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten 
anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz und Kreuzwegan-

dacht 
16.00 Uhr-  17.00 Uhr Stille Anbetung und Gelegenheit zum 

Empfang des Sakraments der Versöhnung in 
der Sakristei der Dreifaltigkeitskirche Kirchdorf 

17.30 Uhr Rosenkranz 
18.00 Uhr Heilige Messe
  

Trauergruppe für Jungverwitwete 
Plötzlich Allein!!! 
Unterstützung auf dem Weg durch die 
Trauer für Jungverwitwete. 
Die Kontaktstelle Trauer der Dekanate Bi-
berach und Saulgau und der Caritas Bibe-

rach-Saulgau bieten wieder eine Trauergruppe für Jung-
verwitwete an. 
Zu den Treffen sind alle Menschen zwischen 30 und 55 Jah-
ren eingeladen, die vor kurzem oder in den letzten Jahren 
ihren Partner, ihre Partnerin verloren haben. 
Die Gesprächsgruppe bietet einen geschützten Raum für 
die eigene Trauer und eröffnet Möglichkeiten, Verständnis 
und Unterstützung mit an anderen Betroffenen zu erfahren. 
Die Gruppe beginnt am 21. Februar 2024 um 19:00 Uhr im 
Haus der Caritas, Waldseer Str. 24 in Biberach. Die ersten 
beiden Termine sind als Schnuppertermine gedacht. 
Ab April findet die Trauergruppe als geschlossene Grup-
pe statt. 
Um eine Anmeldung per Mail oder Telefon wird bis zum  
20. Februar 2024 gebeten: hia@caritas-biberach-saulgau.de  
oder 07351 8095 190
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   
 

 
 

  
 

 

 

 

 

Kath. Frauenbund Erolzheim  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   
 

 
 

  
 

 

 

 

 

VORANZEIGE! 
Frauenbundfasnet 2024  
Am Fasnetsdienstag, den 13. Februar 

gibt’s ab 14.00 Uhr im Sportheim Erolzheim wie-
der Programm, Spaß und gute Laune! 
Wir freuen uns auf viele Mäschgerla! 
Frauenbund - Olè! 

Evangelische Kirchengemeinde
Erolzheim-Rot

 

mit den Gemeinden Erlenmoos -
Erolzheim - Gutenzell-Hürbel - Rot an
der Rot - Steinhausen a.d. Rottum

 

In Vertretung: Pfarrerin Ulrike Ebisch,
Telefon: 07354 – 444, Mail: ulrike.ebisch@elkw.de
Höhenweg 14, 88430 Rot a. d. Rot,
E-Mail: pfarramt.erolzheim-rot@elkw.de, 
www.kirche-erolzheim-rot.de 
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2. Vors. des Kirchengemeinderats: Marion Hohenhorst, 
Tel. 08395 2813    
Hinweis 
Aufgrund der Versetzung von Herrn Pfarrer Wahl ab dem 
11.09.2023 bitten wir Sie sich in dringenden Fällen, be-
sonders hinsichtlich Kasualien an Pfrin. Ebisch zu wenden. 
Tel.: 07354/ 444 
  
Wochenspruch 
„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Her-
zen nicht.“ | Hebr 3,15 
  
Gottesdienste 
Sonntag, 04.02.2024 
09:00 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche Rot an der 

Rot mit Dekan Krack 
Sonntag, 11.02.2024 
15:15 Uhr Gottesdienst im Gemeindezentrum Kirchdorf 

an der Iller mit Vik. Bauer 
  
Veranstaltungen 
Montag, 05.02.2024 
19:30 Uhr Kirchenchor im Gemeindezentrum Kirchdorf 
Mittwoch, 07.02.2024 
19:30 Uhr Posaunenchor 
Donnerstag, 08.02.2024 
16:30 Uhr Pfadfinder „Bambiraptoren“ (6-10J) im Bauwa-

gen Rot an der Rot 
  
Andacht 
Hören auf Gottes Wort 
„Was ich nicht höre, das wurde nicht gesagt.“ Kinder kön-
nen das hervorragend: Ohren zu, auf Durchzug gestellt. 
Aber auch uns fällt das Zuhören oft schwer. 
Wie viel schwerer noch, wenn es um Gottes Wort geht. 
Und dann trifft es wieder plötzlich, unvermittelt, mitten ins 
Herz. Das Wort Gottes und seine Wirkung stehen im Zen-
trum des Sonntags Sexagesimae. Manchmal ist es scharf, 
schmerzhaft und trennend wie ein Schwert, dann wieder 
scheint es nicht zu wirken, setzt sich aber fest und wächst 
im Stillen. Gott streut die Botschaft seiner Liebe großzügig 
aus. Auch wenn wir sie ignorieren: Sie gilt uns. Es liegt an 
uns, damit ernst zu machen. Doch eins ist sicher: Ohne Wir-
kung bleibt die gute Nachricht nicht. Wie bei Lydia, die, von 
Gottes Wort angefacht, zur ersten Christin Europas wurde. 
(aus kirchenjahr-evangelisch.de) 

Freunde der Bergkapelle  
Erolzheim e.V.
Abendmesse am 4. Februar in der Berg
kapelle mit Kerzenweihe und Blasius
segen 
Herzliche Einladung zur Abendmesse mit 

Kerzenweihe und Blasiussegen in der Bergkapelle Erolz-
heim am Sonntag, 4. Februar 2024 um 18:30 Uhr. Zele-
brant ist Pfarrer Patrick Meschenmoser aus Bad Wurzach 
- Unterschwarzach.
 
Kloster Bonlanden 
Anbetung in der Klosterkirche 
Christus möchte uns nahe sein, mitten in unserem Alltag, 
dort wo wir IHN brauchen. 
Lassen wir Begegnung zu – in der eucharistischen Anbe-
tung. 

In unseren Fragen, Sorgen und Ängsten, in unserer Freude 
und Dankbarkeit, in unseren Enttäuschungen, Bitten und 
Hoffnungen ... möchte Christus uns beistehen. 
Sie sind herzlich eingeladen am Sonntag, 04.02.2024, zwi-
schen 15.00 und 17.00 Uhr zur „eucharistischen Anbetung 
in Stille“. 
Mit Gottes Segen wünschen wir Ihnen eine gute Zeit!
 
ganz Ohr – einfach mal reden 
Unter dem Leitwort „ganz Ohr – einfach mal reden“ zu einer 
breiten Themenvielfalt wie: Mein Glaube – ein Fragezeichen 
... Gott, was tut er eigentlich ...Corona, Krieg – und was 
kommt dann ...ich fühle mich allein bei der Erziehung mei-
ner Kinder ... Wie finde ich heraus, was richtig ist ..., bietet 
Diplom-Theologe Paul Stollhof, Bad Saulgau, Gespräche an. 
Paul Stollhof war 20 Jahre in der Ausbildung von Erzie-
her*innen, Heilerziehungspfleger*innen, Heilpädagog*innen 
tätig und war 20 Jahre pädagogischer Leiter franziskani-
scher Schulen. 
Zu „ganz Ohr – einfach mal reden“ sind Sie eingeladen, 
jeden Freitag zwischen 13.00 und 17.00 Uhr im Tagungs-
zentrum Kloster Bonlanden, nach Voranmeldung unter  
TEL + 49 157 50342731. 
 
KlosterCafé 
Unser Kloster-Café ist täglich geöffnet: 
montags bis freitags von 12.00 bis 17.00 Uhr; samstags 
und sonntags/feiertags von 10.00 bis 17.00 Uhr. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
INFO - www.kloster-bonlanden.de 
 
 

Gartenfreunde Erolzheim

VORANZEIGE  
Kaffeekränzchen und närrischer Gärtnertreff 

Mir dannt it streika oder demonstriera, 
mir hand blos dia Fasnet im Hira. 
Am russiga Freidag, mittags um zwoi 
ladet mir eich herzlich ein. 
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Am Middag spielt en Musiker vor Ort, 
a paar Walzer, Polkas und au en Foxtrott. 
Dui oi oder d‘ander bringet uns vielleicht zum Lacha 
mit em a Sketch, a Bütt oder andre Sacha. 
Es grüßt mit einem dreifach kräftigen 
Garten - freund! 
Garten - freund! 
Garten - freund!
 

„Im Garten“ ... 
unsere Mitgliederzeitschrift ist mit einer 
neuen Ausgabe erschienen. 
Diesmal u. a. mit den Themen: 
- Klimafreundlich 
- Wildverträglich 
- Pfannentauglich 
Viel Spaß beim Lesen!
 

Gärtnerinnen- und Gärtnertreff 
Sa., 03.02.2024 - unser Vereinshaus ist geschlossen!

Deutsches Rotes Kreuz
Bereitschaft Erolzheim
www.drk-erolzheim.de

 

 
  

 
 

 
  

Tinos Blutspende kann bis zu drei Leben 

 

 
  

 
 

 
  

retten. Zum Beispielt das von Jana, die nach 
einer Lebertransplantation und einer schwe-
ren Blutkrebserkrankung mit Blutpräparaten behandelt 
werden musste. 
Dein Typ ist gefragt. 
Spende Blut 
Fr, 16.02.24 
von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr  
Erolzheim Mehrzweckhalle  
Jetzt Termin reservieren!   

 

 
  

 
 

 
Klick auf QR Code  

Klick auf QR Code 
Personalausweis nicht vergessen! 
0800 11 949 11, www.blutspende.de 

Rotkreuzkurs Erste Hilfe am Kind 
Im DRK Heim in Erolzheim findet ab dem 26. Februar der 
nächste Rotkreuzkurs Erste Hilfe am Kind statt. Anmel-
dung und weitere Infos unter: 
www.drk.bc.de -> Kurse -> Rotkreuzkurs Kind
 

Senioren Edelbeuren
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
zu unserem Seniorennachmittag am 
gompiga Donnerstag, 8. Februar 2024 
lade ich Euch ganz herzlich ein! Wir treffen 
uns um 14 Uhr im Gasthaus Grüner Baum 

zu gemütlichen Beisammensein.

Gottes Wort für diese Woche. 
„Jesus sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr 
erstarrtes Herz“ 
(aus dem Markus-Evangelium, Kap. 3, Vers 5) 
Jesus zornig? Das passt doch so gar nicht zu Ihm! Er ist 
doch die Liebe in Person, voller Barmherzigkeit, Geduld 
und Nachsicht! Spontan fallen mir nur zwei Stellen in der 
Bibel ein, die berichten, dass Jesus zornig war: einmal als 
Er die Händler aus dem Tempel jagte und hier bei dieser 
Wunderheilung. Jesus heilte am Sabbat die verkrüppelte 
Hand eines Mannes. So etwas war nach den Gesetzen und 
Vorschriften der Pharisäer verboten. Jesus tat es aber be-
wußt, um Nächstenliebe zu demonstrieren. 
Zu diesem Thema habe ich eine erfundene Diskussion zwi-
schen der Liebe und einem erstarrten Herzen gefunden: 
„Jetzt passt es nicht“, sagt das erstarrte Herz. „Wenn es 
aber für jemanden gut ist?“, fragt die Liebe. „Da könnte ja 
jeder kommen“, sagt das erstarrte Herz. „Dieser Mensch 
ist jetzt hier und braucht Hilfe“, ruft die Liebe, ganz ent-
schieden. Denn da kann selbst die Liebe zornig werden, 
wenn sich erstarrte Herzen nicht mehr bewegen lassen 
durch das, was die Augen sehen. Ein Mensch, der leidet, 
dem geholfen werden könnte,- das geht doch jeden an! 
Jesus steht einem Menschen gegenüber mit einer ge-
lähmten Hand. Auf der anderen Seite stehen Menschen 
mit gelähmten Herzen. Wer ist übler dran? 
Jesus heilt am Sabbat einen Menschen- obwohl es an 
diesem Tag verboten ist, zu „arbeiten“. 
Er tat es aus Liebe zu dem Menschen, weil Er mit ihm Mit-
leid hatte. Die Pharisäer wollen Ihm einen Strick draus dre-
hen. In ihrer heuchlerischen „Gesetzes-Treue“ sehen sie in 
Ihrer Verblendung nur das Verstossen gegen die Verschrif-
ten und vergessen dabei die Nächstenliebe. 
Es gibt mehrere Beispiele in der Bibel, in denen Jesus das 
Sabbat-Gebot demonstrativ brach. Warum? Zu Seiner Mis-
sion gehörte auch das Heilen des äußeren Menschen. Er 
hatte Mitleid mit den Kranken. Er wollte sowohl innerlich wie 
auch äußerlich die Menschen heilen. „Nicht die Gesunden 
brauchen den Arzt, sondern die Kranken“, sagt Er in Lukas 
5,31. Wobei Er hier vor allem die seelisch Kranken meinte. 
Nehmen wir uns ein Beispiel an Jesus: Wer zu Ihm voll 
Glauben und ehrlicher Demut damals kam, den heilte 
Er. Das war bestimmt ein Vielfaches an Kranken mehr, 
als in der Bibel dokumentiert ist. Er sah dabei die Per-
son oftmals gar nicht mal an. 
Lassen wir doch auch uns von Ihm heilen! Gehen Sie 
voll Vertrauen und Glauben auf Ihn zu, sagen Sie „Ja!“ 
zu Ihm. Er macht auch Sie neu, heilt Sie und gibt Ihnen 
ein liebendes Herz. Auch heute noch! Dann nimmt Er 
auch Ihnen die Herzens-Lähmung weg und Sie sehen 
plötzlich ganz klar, was der Nächste braucht, wo Sie 
helfen können. Ganz im Sinne Jesu.  
Lesen Sie bitte dazu im Lukas-Evangelium. Hier zu un-
serem Beispiel besonders die Kapitel 2 und 3. 
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Bleiben Sie gesund! 
Jeden Sonntag findet bei uns in der Espachstrasse 6 in 
Erolzheim ab 10.00 Uhr ein öffentlicher Gottesdienst statt, 
zu dem wir Sie ganz herzlich einladen. Kommen Sie ein-
fach mal vorbei! 
Weitere Infos über uns, unsere Glaubenseinstellung und 
unsere Aktivitäten finden Sie unter www.cg-erolzheim.de. 
Es grüßt Sie die Christliche Gemeinde Erolzheim e.V. 
  
Gesprächskreis Pflegende Angehörige
Leben zu Hause begleiten  
Gesprächskreis Pflegende Angehörige Illertal
Entlastung für Pflegende durch den Häuslichen Pfle-
gedienst 
Der Gesprächskreis pflegende Angehörige Illertal von Cari-
tas und Diakonie Biberach trifft sich wieder am Mittwoch, 
7. Februar ab 14 Uhr im katholischen Gemeindehaus 
Erolzheim, Marktplatz 6. Herzlich eingeladen zum Treffen 
sind alle, die ein Familienmitglied pflegen oder betreuen 
bzw. die Pflege auf sich zukommen sehen. Auch neue Teil-
nehmende und Interessierte sind willkommen.
Manuela Kieper, Pflegebereichsleitung der Ökumenischen 
Sozialstation in Erolzheim, stellt an diesem Nachmittag Un-
terstützungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige durch 
den häuslichen Pflegedienst vor. 
Dabei werden sowohl die klassischen, pflegerischen Tätig-
keiten wie Duschen, Waschen, An- und Auskleiden etc. zur 
Sprache kommen wie auch die sog. „Behandlungspflege“, 
z.B. Medikamentenabgabe, Stützstrümpfe an- und auszie-
hen usw. Ebenso wird im Vortrag auf Betreuungsleistungen 
und auf hauswirtschaftliche Unterstützung eingegangen. 
Auch die Finanzierung der einzelnen Hilfen wird Thema 
sein. Gerne steht die Referentin im Anschluss an ihren Vor-
trag für Fragen der Teilnehmenden zur Verfügung. 
Eine Anmeldung zum Teffen ist nicht erforderlich. Nähere 
Informationen, auch zu weiteren Terminen des Gesprächs-
kreises, erhalten Interessierte bei Irene Richter, Diakonie 
Biberach, Mobil 0174 5836736 oder per Mail unter richter@
diakonie-biberach.de 

SSG Illertal e.V. 
Ischgl Late Night (Ü 18):  

24. Februar 2024
Preis: (Liftkarte + Bus) : Erw. 115,- €
(nur Bus): Erw. 60,- €
Ischgl glänzt nicht nur durch seine fast endlosen Pisten, 
sondern auch durch seine einzigartige Après-Ski Kultur! 
Genießt nach einen schönen Skitag den Einkehrschwung 
in einer der Hochburgen der Alpen. 
Rückfahrt um 20.30 Uhr! 
Infos zu den Ausfahrten unter www.ssg-illertal.de
 

Erolzheimer Sportvereinsnachrichten

SV Erolzheim 1922 e.V. 
Abteilung Fußball
Hallenbezirksmeisterschaft 
B-Junioren (Endrunde) 
Am letzten Wochenende spielten unsere B-Ju-

nioren bei der Endrunde der Hallenbezirksmeisterschaft. 
Mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen belegten 
sie am Ende den 4. Tabellenplatz in Ihrer Gruppe. 

Hier die Ergebnisse im Einzelnen: 
SGM BSC Berkheim-Illertal - SV Ochsenhausen  1:3 
SGM BSC Berkheim-Illertal - SG Mettenberg  0:4 
FC Wacker Biberach II - SGM BSC Berkheim-Illertal 1:1 
  
Tabelle Gruppe A: 
Platz Mannschaft Torv. Pkt.  
1 SV Ochsenhausen 6:2 9  
2 SG Mettenberg 7:1 6  
3 FC Wacker Biberach II 2:6 1  
4 SGM BSC Berkheim-Illertal 2:8 1  
  
Tabelle Gruppe B: 
Platz Mannschaft Torv. Pkt.  
1 SGM Mietingen 4:2 7  
2 SGM Hochdorf Muttensweiler 7:4 5  
3 SV Ringschnait 2:5 3  
4 FV Biberach I 3:5 1  
  
Halbfinale: 
SV Ochsenhausen - SGM Hochdorf Muttensweiler1:0 
SGM Mietingen - SG Mettenberg  0:4  
  
kleines Finale: 
SGM Hochdorf Muttensweiler - SGM Mietingen  1:0 
  
Finale: 
SV Ochsenhausen - SG Mettenberg  0:2 
  
Der SV Erolzheim gratuliert dem Sieger, SG Mettenberg!
 

Abteilung Faustball
Tolles Turnierwochenende vor heimischer 
Kulisse! 
Am Wochende vom 20. und 21. Januar fanden 
in der Erolzheimer Sporthalle die Bayrischen 
Meisterschaften U16 der weiblichen und männ-
lichen Jugend statt. 
Unsere Mädels spielten am Samstag toll auf 

und zeigten in ihren drei Spielen viel Einsatz, Kampfgeist 
und Spielfreude. Da das Teilnehmerfeld mit zehn Mann-
schaften sehr groß war, konnten die hinteren Platzierungen 
leider nicht ausgespielt werden. Damit war es am Ende ein 
gemeinsamer 5. Platz zusammen mit den Gegnerinnen 
aus Segnitz, Amendingen, Herrnwahlthann, Schwabach 
und Neugablonz. 
Bei unseren Jungs am Sonntag waren insgesamt sechs 
Mannschaften am Start und somit konnten auch alle Plat-
zierungen ausgespielt werden. Und auch wenn es am Ende 
ganz knapp nicht für einen Platz auf dem Treppchen ge-
reicht hat, unsere Jungs können mehr als stolz auf sich 
sein! Alle sechs Spieler zeigten einen starken Einsatz und 
eine geschlossene Teamleistung. Am Ende fehlte Erfah-
rung und Kaltschnäuzigkeit, um den Sprung auf den drit-
ten Platz zu schaffen. 
Beide Mannschaften waren bei dieser U16 Meisterschaft 
mit bei den jüngsten Spielerinnen und Spielern, so dass es 
noch genug weitere Chancen bei den kommenden Meis-
terschaften dieser Altersklasse geben wird. 
Was uns als Abteilung und natürlich auch die Spielerinnen 
und Spieler besonders gefreut hat, sind die vielen Zuschau-
er, die wir an beiden Tagen begrüßen durften. Vielen Dank 
für die tolle Stimmung und das Interesse an unserem Sport. 
Mit voller Tribüne ist eine solche Meisterschaft für die teil-
nehmenden Mannschaften immer etwas ganz Besonderes! 
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Und natürlich an dieser Stelle auch nochmals Danke an 
Helferinnen und Helfer, die das Wochenende so erst mög-
lich gemacht haben. 
Es spielten: 
U16 weiblich: Angelina Jansen, Emilia Jansen, Emma Wei-
mer, Michelle Baur, Nele Brachwitz, Romina Brescia, Stella 
Marihart, Vivian Wirth 
U16 männlich: Benjamin Misch, Emilijan Schwarzkopf, Finn 
Junger, Fynn Albrecht, Lukas Birkle, Marco Wirth 
  
Platzierungen weibliche Jugend: 
1. TS Thiersheim, 2. DJK FV Ursensollen, 3. SV Tannheim, 
4. TV Hallerstein, 5. SV Erolzheim, TV Neugablonz, TV Segnitz, 
TV Herrnwahlthann, TV 1848 Schwabach, SV Amendingen 
Platzierzungen männliche Jugend: 
1. MTV Rosenheim, 2. TuS Frammersbach, 3. SV Amendingen, 
4. SV Erolzheim, 5. TSV Staffelstein, 6. TV Herrnwahlthann
 

Unsere Jungs

Unsere Mädels

Abteilung Leichtathletik
Der 1ter Wettkampf der Saison ist erfolg-
reich gestartet 
Am Sonntag den 20.01.2024 fand in Biber-
ach unser erster Wettkampf in diesem Jahr 

mit über 127 Teilnehmern aus 17 Vereinen statt. 
Unsere Jugendliche aus der U14 traten in Einzelwettkämp-
fen im Kugelstoß und Sprint an. 
Carina  belegte im 50 m Sprint (Vorlauf) von 13 Teilneh-
merinnen den 4ten Platz, im Kugelstoß mit der 3kg Kugel  
von 13 Teilnehmerinnen den 2ten Platz. 
Tabea belegte im 50 m Sprint (Vorlauf) von 13 Teilneh-
merinnen in ihrer Gruppe den 2ten Platz. 
Leider kamen nur die 4 Zeitschnellsten aller Gruppen in 
den Finallauf. Trotzdem eine super Leistung!! 
Schade war, dass Weitsprung auf Grund eines Defektes 
vor Ort nicht stattfinden konnte, daher ist diese Disziplin 
für unsere Mädchen ausgefallen. 
Auch wir Trainer wollten uns nach der Winterpause mal 
wieder „duellieren“. 
Wir Trainerinnen traten in der Gruppe Frauen (Jahrgang 
1982 bis 2004) im  Kugelstoß mit einer 4 kg Kugel ge-
geneinander an. 
Dabei wurden der 4te und 5te Platz belegt. 
Unser Trainer startete in der Gruppe Männer (Jahrgang 
1980 - 2002) im Kugelstoß mit einer 7,26 kg Kugel an und 
belegte den 5ten Platz. 
Somit ist unsere Saison recht erfolgreich gestartet, wir wur-
den allerdings auch von unserem „Fan-Club“ Julia, Lea, 
Sophie und Katharina lautstark angefeuert. So viel Beifall 
hatte kein anderes Team beim Wettkampf, daher waren wir 
umso mehr motiviert. 
Jetzt freuen wir uns auf den nächsten Wettkampf im März 
in Wain.
 

Carina, Beate, Tabea, Lara & Stephan

Abteilung Herrengymnastik
Jahresversammlung Abteilung Herrengymnastik 
Am Freitag, den 16. Februar 2024 findet unsere Jahres-
versammlung im Sportheim statt. 
Die Wanderlustigen treffen sich um 18:00 Uhr beim Ge-
meindehaus zu einer ca. 1 stündigen Wanderung durch 
den Ort mit dem Ziel Sportheim.  
Die Jahresversammlung beginnt um 19:30 Uhr mit den Be-
richten von Vorstand, Schriftführer und Kassier. Abschlie-
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ßend folgt ein bebilderter Bericht über 50 Jahre Herrengym-
nastik. Ein Blick zurück, der bestimmt manche Episode ins 
Gedächnis zurück bringt. Wir freuen uns, wenn alle diesen 
Termin wahrnehmen können. 
Die Vorstandschaft 
  
PS: Der Jahresanfang ist die ideale Zeit um Mitglied der 
Herrengymnastik zu werden. Einfach mal am Freitagabend 
um 20 Uhr in die Sporthalle kommen und mitmachen. Jeder  
macht mit so gut er kann. Neben dem Sport in der Halle und 
Radfahren im Sommer, pflegen wir auch die Geselligkeit. 
 
 

Landkreisnachrichten

Landkreis Biberach
Das Landratsamt Biberach informiert:  
Kfz-Zulassungsbehörde bearbeitet Anlie-
gen ab 1. Februar nur noch nach Termin-
vereinbarung  

Ab dem 1. Februar 2024 werden Anliegen in der Kfz-Zu-
lassungsbehörde Biberach sowie in den Außenstellen 
Laupheim, Ochsenhausen und Riedlingen nur noch nach 
Terminvereinbarung bearbeitet. Termine können über die 
Homepage des Landratsamts unter www.biberach.de, über 
die Hotline der Zulassungsbehörde unter 07351 52-6070 
beziehungsweise direkt vor Ort gebucht werden. 
Von der Terminpflicht ausgenommen sind Abmeldungen 
und Adressänderungen. Diese Anliegen können in der 
Hauptstelle in Biberach direkt an der Infotheke bearbeitet 
werden. In den Außenstellen muss hierfür eine Wartemar-
ke am Terminterminal gezogen werden. Für eine bessere 
Planung empfiehlt das Landratsamt auch für diese Fälle 
eine vorherige Terminbuchung. 
So funktioniert das Terminsystem: Über einen Klick auf 
den Button „Terminvereinbarung bei der Zulassungsstelle“ 
gelangt man auf eine Übersicht mit buchbaren Dienstleis-
tungen. Hier kann das Anliegen ausgewählt werden. Bei 
einem Sonderfall ist die Auswahl „Sonstiges“ zu treffen. 
Wichtig ist, dass neben der Auswahl der Dienstleistung 
die richtige Anzahl der zu bearbeitenden Fälle angegeben 
wird. Nach Auswahl der entsprechenden Zulassungsstelle 
(Biberach, Laupheim, Ochsenhausen, Riedlingen) werden 
die nächsten freien Termine angezeigt und zur Auswahl 
gestellt. Nach der Buchung des Termins erhält die Kundin 
bzw. der Kunde eine Bestätigung per E-Mail mit der indi-
viduellen Terminnummer. Mit dieser Nummer können die 
Kunden am ausgewählten Tag zehn Minuten vorher an der 
Infotheke beziehungsweise am Terminterminal einchecken. 
 
Das Landratsamt - Landwirtschaftsamt informiert:   
Fachtag für landwirtschaftliche Direktvermarktung zum 
Thema „Kundentrends und nachhaltige Verpackungen“ 
Das Landwirtschaftsamt Biberach lädt für Dienstag, 27. Fe-
bruar, in Kooperation mit dem Fachbereich Landwirtschaft 
am Landratsamt Sigmaringen zu einem überregionalen 
Fachtag ins Kloster Sießen, Bad Saulgau, ein. Der Fachtag 
beginnt um 9 Uhr und endet um 16.30 Uhr.  
Das Thema Nachhaltigkeit spielt in unserer Gesellschaft 
zurecht eine immer größere Rolle. Nachhaltige Verpackun-
gen werden zunehmend auch in der Direktvermarktung zu 
einem wichtigen Kaufkriterium. Referentin Dr. Sophia Goß-

ner von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft 
erläutert die Rahmenbedingungen und verpackungsrecht-
lichen Pflichten und gibt Tipps für praktikable Lösungsan-
sätze. Anhand zahlreicher Anschauungsmaterialien werden 
Beispiele für nachhaltige, wertige und sparsame Verpa-
ckungssysteme vorgestellt. 
Das Erkennen der aktuellen Verbraucherwünsche ist ein 
zentraler Erfolgsfaktor – in der Lebensmittelindustrie ge-
nauso wie in der landwirtschaftlichen Direktvermarktung. In 
Ihrem Fachvortrag „Wie tickt der Konsument?“ zeigt Prof. 
Dr. Andrea Maier-Nöth von der Hochschule Albstadt-Sig-
maringen, wie man Chancen für die Direktvermarktung 
daraus ableiten kann. 
Der Wissensmarkt am Nachmittag bietet eine Mischung 
aus Fachvorträgen und Praxis-Austausch. In einem Beitrag 
erfahren die Teilnehmenden, was Verbraucher unter nach-
haltigen Verpackungen verstehen und welche Erwartungen 
die Kunden an diese Verpackungen haben. Zwei weitere 
Themenangebote beschäftigen sich mit den Schwerpunk-
ten „Unverpackt“ und „Mehrwegsysteme“. 
Für die Teilnahme an der Fortbildung ist eine Anmeldung bis 
Montag, 12. Februar, über den Veranstaltungskalender des 
Landkreises Sigmaringen auf der Internetseite www.land-
kreis-sigmaringen.de/veranstaltungen erforderlich. Dort 
sind weitere Informationen und der Flyer zur Veranstaltung 
hinterlegt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Tagungsbei-
trag beträgt 40 Euro inklusive Verpflegung und Getränken.
 
Fachtag für pädagogische Fachkräfte  
Fachtag zum Thema „Inklusion als Bereicherung“  
Das Landratsamt Biberach veranstaltet einen Fachtag für 
pädagogische Fachkräfte zum Thema „Inklusion als Berei-
cherung“. Der Fachtag findet am Dienstag, 19. März, im 
Landratsamt Biberach, großer Sitzungssaal, statt. 
Bildungseinrichtungen spielen eine besondere Rolle für die 
Lern- und Lebenswelten von Kindern. Sie legen den Grund-
stein für Chancengleichheit und den weiteren Bildungsweg. 
Ziel ist die uneingeschränkte Teilhabe aller Menschen in 
ihren jeweiligen Lebensbereichen, unabhängig von ihren 
individuellen Fähigkeiten, Hintergründen oder Einschrän-
kungen. Es soll selbstverständlich sein, dass alle Kinder 
miteinander lernen, spielen und aufwachsen. 
Der Fachtag bietet die Möglichkeit zu erleben und zu erfah-
ren, dass Inklusionskinder in jeder Einrichtung eine Berei-
cherung darstellen. Er soll Lust und Mut machen, Inklusion 
in der Einrichtung umzusetzen und zu leben. Außerdem 
werden Ideen und Anregungen sowie die Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch geboten. 
Kooperationspartner sind der Frühförderverbund des Land-
kreises Biberach, der Modellversuch Inklusion des Land-
kreises Biberach, die Stiftung KBZO Kindergarten/Früh-
förderung, die KiTa Warthausen, der Tagesmütterverein 
Biberach und der Landesverband Kath. Kindertagesstät-
ten e.V. 
Die Teilnahme am Fachtag ist kostenlos. Informationen 
zum und zur Anmeldung gibt es unter www.biberach.de/
Fachtag-2024 Die Anmeldung ist bis Mittwoch, 28. Feb-
ruar, möglich. 
Kontakt:  
Daniela Glaser 
Kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen 
mit Behinderung 
daniela.Glaser@biberach.de
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Dezernentin für Verwaltung, Kommunales und Gesundheit 
gewählt 
Irene Emmel ist neue Dezernentin 
Der Kreistag des Landkreises Biberach wählte am Mitt-
woch, 24. Januar 2024 Irene Emmel zur neuen Dezernentin 
für Verwaltung, Kommunales und Gesundheit. Sie setzte 
sich gegen insgesamt 54 Mitbewerberinnen und Mitbe-
werber durch. 
Irene Emmel ist seit 2022 Geschäftsführerin eines IT-Unter-
nehmens. Davor leitete sie sieben Jahre lang das Amt für 
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 
der Stadt Biberach. 
Nach ihrer Ausbildung zur Fachangestellten für Bürokom-
munikation bei der Stadtverwaltung Biberach absolvierte 
sie ihr Abitur und studierte Jura an der Universität Kons-
tanz. Nach ihrem 2. Staatsexamen 2009 am Landgericht 
Ulm wechselte sie zur Agentur für Arbeit als Sachbearbei-
terin. Anschließend war sie zwei Jahre juristische Mitarbei-
terin bei der IHK Ulm, bevor sie 2013 als stellvertretende 
Leiterin des Amts für Liegenschaften und Wirtschaftsför-
derung wieder zur Stadt Biberach wechselte, wo sie ein 
Jahr später Amtsleiterin wurde. 
Landrat Mario Glaser gratulierte Irene Emmel zur Wahl. „Sie 
haben sich gegen starke Mitbewerberinnen und Mitbewer-
ber durchgesetzt. Die Aufgaben, die auf Sie zukommen, 
sind vielfältig und herausfordernd. Ich bin mir sicher, dass 
Sie diese sehr gut bewältigen werden und freue mich auf 
die Zusammenarbeit“, so Landrat Mario Glaser. 
Als Dezernentin für Verwaltung, Kommunales und Gesund-
heit wird die 44-Jährige künftig für rund 1.450 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter verantwortlich sein. Bei ihrer Vor-
stellung im Kreistag betonte sie ihre Projekterfahrungen 
und beschrieb sich als krisenfest. Dabei ging sie auf die 
verschiedenen Ämter des Dezernats und ihre spezifischen 
Herausforderungen ein - insbesondere im Personalbe-
reich. Dabei lobte sie das Landratsamt als Arbeitgeber. 
„Ich möchte durch meine Arbeit als Dezernentin einen 
wertvollen Beitrag leisten und zum Erhalt eines lebenswer-
ten Landkreises voller Möglichkeiten betragen“, erläuterte 
Emmel ihre Grundmotivation. 
 
Neue Amtsleiterin für das Amt für Flüchtlinge und Integ-
ration gewählt 
Carina Straub folgt auf Jürgen Kraft 
Der Kreistag des Landkreises Biberach wählte am Mitt-
woch, 24. Januar 2024 Carina Straub zur neuen Leiterin 
des Amts für Flüchtlinge und Integration. Sie folgt damit 
auf Jürgen Kraft, der im September in den Ruhestand ge-
hen wird. Carina Straub steht dann einem Amt mit rund 80 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor. Sie setzte sich gegen 
insgesamt 37 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch. 
Carina Straub ist 36 Jahre alt und seit 2019 stellvertretende 
Amtsleiterin im Amt für Flüchtlinge und Integration. Nach 
ihrem Studium der Religionspädagogik und Soziale Arbeit 
an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg begann 
sie zunächst als Schulsozialarbeiterin bei der Stadt Bad 
Schussenried. 2014 wechselte sie dann als Sozialarbei-
terin in den Sozialdienst Asyl ins Landratsamt Biberach, 
wo sie 2016 zur Sachgebietsleiterin wurde und dann zur 
stellvertretenden Amtsleiterin. 
„Wir sind ein Landkreis von Wenigen, der mit Taktik, Pla-
nung, Organisation, Zusammenhalt, Fingerspitzenge-
fühl und vielleicht etwas Glück keine Turnhallen belegen 
mussten.“, schilderte Carina Straub bei ihrer Vorstellung 
im Kreistag. Dabei betonte sie, dass sie die bisherige er-
folgreiche Arbeit im Amt bestmöglich fortführen möchte. 

Landrat Mario Glaser gratulierte Carina Straub zu ihrer 
Wahl und betonte, dass nun eine sehr gute Übergabe in 
der Amtsleitung bis September möglich ist, wenn Jürgen 
Kraft in den Ruhestand geht. 
Das Amt für Flüchtlinge und Integration hat das Ziel die 
Integration der dem Landkreis Biberach zugewiesenen 
Flüchtlinge zu koordinieren und zu forcieren. 
Rund 7000 Geflüchtete leben derzeit im Landkreis Biber-
ach. Rund 2000 Geflüchtete davon befinden sich in einer 
der 37 Erstunterbringungen, welche der Landkreis betreibt. 
Darüber hinaus befinden sich 2000 Geflüchtete in einer An-
schlussunterbringung in den Kommunen und 3000 leben 
in eigener Miete.
 
Das Landratsamt informiert:  
Ausländerbehörde am Montag und Dienstag, 5. und  
6. Februar, geschlossen 
Aufgrund einer Fortbildung bleibt die Ausländerbehör-
de des Landratsamts am Montag und Dienstag, 5. und  
6. Februar ganztägig geschlossen. In dringenden Angele-
genheiten sind die Beschäftigten über die E-Mail-Adresse 
auslaenderamt@biberach.de zu erreichen.
 

Auswärtige Vereinsnachrichten

Sozialstation Rottum-Rot-Iller e.V. sucht 
Ehrenamtliche! 
Die Betreuungsgruppe „Silberperlen“ in Dettingen 
sucht SIE als Verstärkung und Unterstützung! 
Die Betreuungsgruppe ist ein Angebot für Menschen, die 
Geselligkeit suchen, die Unterstützungsbedarf haben oder 
demenziell erkrankt sind. 
In Dettingen freuen sich wöchentlich viele Senioren auf das 
Angebot am Montagnachmittag von 13.00 - 16.30 Uhr. 
Wir suchen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die mit 
Engagement und dem notwendigen Verständnis die Senio-
ren in der Betreuungsgruppe unterstützen. 
Die Einsatzzeiten können flexibel gestaltet werden und wer-
den mit der jeweiligen Gruppenleitung abgesprochen. Ihr 
Einsatz in der Gruppe findet im Team mit einer Fachkraft 
statt. Für dieses Ehrenamt werden Sie regelmäßig geschult 
und erhalten eine Aufwandsentschädigung. 
Sie haben etwas Zeit und fühlen sich angesprochen? Dann 
sind Sie bei der Betreuungsgruppe „Silberperlen“ herzlich 
willkommen. 
Gerne vereinbaren Sie einen Termin mit uns, damit wir uns 
kennenlernen. 
Wir freuen uns auf Sie 
Ansprechpartnerin: Christel Dickinson-Rogge 
Telefon: 07352 – 9230-20 oder
silberperlen@sozialstation-ochsenhausen.de
 
Internationaler Kinderchor „TUTTI“ 
Der internationale Kinderchor „TUTTI „ probt wieder immer 
freitags von 17 bis 18 Uhr (außer in den Schulferien) in der 
evangelischen Kirche in Erolzheim. Das nächste Projekt ist 
das Musical „ Ritter Rost“. Es wird im Frühsommer aufge-
führt. Die Teilnahme ist kostenlos und für Kinder von 5 bis 
12 Jahren gedacht.
 
Einladung zur Seniorenfasnet nach Kirchberg! 
Hallo Ü60zigerinnen und Ü60ziger Senioren. 
Wir feiern am 6. Februar 2024 in Kirchberg in der Fest-
halle ab 13.30 Uhr eine Seniorenfasnet, mit einem kleinen 
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Programm, Kaffee, Kuchen und ein kleines Vesper, dazu 
möchten wir euch herzlich einladen. 
Das Seniorenteam aus Kirchberg
 
Einladung zur Gutenzeller Jugenddisco - 
Motto: Under the Sea 
Am Fasnetssamstag, 10.02.2024 findet ab 17 Uhr unsere 
Jugenddisco - Ohne Eltern - statt. 
Eingeladen sind alle Kids ab der 3. Klasse. 
Der Eintritt zur Festhalle Gutenzell beträgt 2,- €. 
Die Disco endet für Kids der Klassen 3 + 4 um 20.30 Uhr 
und für Kids ab der 5. Klasse um 22 Uhr. 
Wir freuen uns auf Euch. 
Fasnetsgemeinschaft Gutenzell - Team Jugenddisco
 
Rosenmontagsomzug am Fasnetssonntag 
(RAF) am Sonntag 11. Februar 2024 
Eine neue Auflage des „Rosenmontagsomzugs am Fas-
netssonntag RAF“ gibt es am Fasnetssonntag 2024 in 
Dissenhausen. 
Das 35 jährige Jubiläum der Dore Bohle Gutenzell wird groß 
gefeiert. Nach 2014 und 2019 wird Dissenhausen wieder 
einen bunten, lustigen Fasnetsomzug mit vielen Akteuren, 
Wagen, Musikgruppen und Zuschauern erleben. Nach dem 
Omzug steigt dann die große Bohle Party in der Maschi-
nenhalle von Franz Keller. 
Teilnehmende Gruppen, Wagen, Musikkapellen sind ge-
beten sich bereits vorab bei Stefan Schmid anzumelden, 
stefan-schmid@gmx.de 
Auf viele Teilnehmer freuen sich heute schon die Dore Bohle.
 
Biberacher Weg:  
„Kurs Demenz - Wissen für Zuhause“ 
Am Dienstag den 20.2.2024   um 14 Uhr   startet der um-
fassende Kurs: „Demenz – Wissen für Zuhause“ mit dem 
Modul 1 mit insgesamt 8 Terminen in den Räumlichkei-
ten der Ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller e.V., 
Schloßstraße 18, 88416 Ochsenhausen. 
Menschen mit einer dementiellen Erkrankung zu betreuen, 
zu pflegen und zu aktivieren, ist für Angehörige, ehren-
amtlich Engagierte und Fachkräfte eine Herausforderung. 
Deswegen bieten verschiedene Institutionen innerhalb des 
Netzwerks Demenz im Landkreis Biberach diesen Kurs 
an. Der Inhalt des Kurses beinhaltet Informationen zum 
Krankheitsverlauf, zu den Leistungen der Pflegekassen, 
zum Umgang und zur Alltagsbegleitung sowie zum Be-
treuungsrecht. Die Dozenten sind Fachleute mit langjäh-
riger Erfahrung. 
Alle Teilnehmer erhalten am Ende des Kurses eine Teil-
nahmebestätigung. Ein Teilnehmerbeitrag entsteht nicht, 
die Kosten werden von den Pflegekassen übernommen. 
Schriftliche Kursanmeldung per E-Mail oder per Post bei: 
Daniela Wiedemann, Caritas Biberach-Saulgau, Waldseer 
Str. 24, 88400 Biberach, 
E-Mail: hia@caritas-biberach-saulgau.de 
Anmeldeformular und weitere Informationen unter: 
www.netzwerk-demenz-bc.de
 
Plötzlich Allein!!! 
Unterstützung auf dem Weg durch die Trauer für Jungver-
witwete. 
Die Kontaktstelle Trauer der Dekanate Biberach und 
Saulgau und der Caritas Biberach-Saulgau bieten wieder 

eine Trauergruppe für Jungverwitwete an. Zu den Treffen 
sind alle Menschen zwischen 30 und 55 Jahren eingeladen, 
die vor kurzem oder in den letzten Jahren ihren Partner, ihre 
Partnerin verloren haben. 
Die Gesprächsgruppe bietet einen geschützten Raum für 
die eigene Trauer und eröffnet Möglichkeiten, Verständnis 
und Unterstützung mit an anderen Betroffenen zu erfahren. 
Die Gruppe beginnt am 21. Februar 2024 um 19:00 Uhr im 
Haus der Caritas, Waldseer Str. 24 in Biberach. Die ersten 
beiden Termine sind als Schnuppertermine gedacht. Ab Ap-
ril findet die Trauergruppe als geschlossene Gruppe statt. 
Um eine Anmeldung per Mail oder Telefon wird bis zum  
20. Februar 2024 gebeten: 
hia@caritas-biberach-saulgau.de oder 07351 8095 190 
 
Bauernverband Biberach-Sigmaringen e.V. 
Seminar „Steuerliche Betriebsaufgabe“ 
am Donnerstag, den 22. Februar 2024 um 13:30 Uhr im 
Gasthaus Traube in Betzenweiler. 
Es werden alle Aspekte, welche mit der „Hofaufgabe“ zu-
sammenhängen, erläutert. 
Referenten: Rudolf Barthel, Steuerberater und Geschäfts-
führer der AGR Steuerberatungsgesellschaft mbH, Dieter 
Deiber, LBV-U und Niklas Kreeb, Geschäftsführer Bauern-
verband Biberach-Sigmaringen e.V. 
Für Mitglieder betragen die Kosten 25 €/p.P., für Nichtmit-
glieder 50 €/p.P. 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung: 
Geschäftsstelle Biberach Tel. 07351/3476-10 oder  
Geschäftsstelle Sigmaringen Tel. 07571/7309-10
 
Veranstaltungen der Kath. Erwachsenenbil-
dung Dekanate Biberach und Saulgau e.V. 
Ein Kinder-Kreativkurs zum Upcycling findet am Don-
nerstag, 15. Februar in Andelfingen statt. Aus Holzresten, 
Styropor, Joghurtbechern und anderen Dingen, die sonst 
im Müll landen würden, gestalten die Teilnehmer nach Lust 
und Laune eine Skulptur, einen Kerzenständer oder etwas 
ganz anderes. 
Dass „Erziehung eine Gratwanderung zwischen Haltge-
ben und Loslassen ist“, kennen alle Eltern. Unter diesem 
Titel steht die Online-Elternschule am Dienstag, 20. Febru-
ar. Der Referent zeigt, wie die Balance aus Haltgeben und 
Loslassen gelingen kann. 
Alleinerziehende sind Superhelden! Einmal sonntags 
pro Monat können sie sich in Ochsenhausen bei einem 
Brunch mit der Kursleiterin und anderen Alleinerziehenden 
austauschen. Die Themen bestimmt die Gruppe und für 
eine Kinderbetreuung ist auch gesorgt. Nächster Termin 
ist der 25. Februar. 
Die Deutsche Gebärdensprache ist eine eigenständige 
Sprache, die in der Kommunikation von und mit gehörlo-
sen und hörgeschädigten Menschen verwendet wird. Ab 
Mittwoch, 21. Februar findet in Biberach sowohl ein Kurs 
für Anfänger als auch einer für Fortgeschrittene statt. 
Unter den Mottos „Wenn Mirjam tanzt“ und „Gottes Geist 
bewegt die Erde“ finden in Ringschnait am Samstag,  
24. Februar sowohl ein Tanztag als auch ein Tanzabend 
statt. Einfache Tanzschritte und Musik regen zur Ausein-
andersetzung mit biblischen Texten an. 
Sexualerziehung im frühen Kindesalter, muss das sein? 
Unter dieser Leitfrage steht die Online-Elternschule am 
Dienstag. 27. Februar. Die Referentin erläutert, wie sich die 
kindliche Sexualität entwickelt und wie Eltern einen offenen 
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Raum für eine sexualitätsfreundliche Erziehung schaffen. 
Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen sowie die 
Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie im Internet unter 
Internetseite:  www.keb-bc-slg.de. 
 
„Basar rund um’s Kind“ in Niederrieden 
Wir veranstalten wieder einen Frühjahrs-/Sommer-Ba-
sar am Freitag, den 01.03.2024 von 15:00 bis 17:00 Uhr 
Wo: Festhalle Niederrieden am Sportplatz 
Was: max. 30 Teile bis Größe 164 (Frühjahr/Sommer), max. 
2 Paar Schuhe, Spielsachen, Kinderwagen, Fahrzeuge, 
keineKuscheltiere!!! 
Für angenommene Ware kann leider keine Haftung über-
nommen werden.
10% des Erlöses dienen sozialen Zwecken. 
Annahme: Do. 29.02.24 17:00 – 18:00 Uhr 
Die Bearbeitungsgebühr von € 2,00   ist   bei Annahme zu 
entrichten! 
Abholung: Sa. 02.03.24 09:00 – 10:00 Uhr 
Nummernvergabe ab Mittwoch, den 07.02.2024 - 9:00 Uhr: 
Frau Herz Tel.: 0151-17380885
Frau Schneider Tel.: 0171-8364693 
Beschriftungsbeispiel (z. B. auf Karton, bitte keine Steck-
nadeln verwenden): 
 Nr. 301 
 € 2,- 
 Gr. 116  
Wir bitten Sie, am Verkaufstag aus Platzgründen in der Hal-
le keine mitgebrachten Kinderwagen/Buggys zu benützen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
Während des Basar´s: Kaffee und Kuchen (auch zum Mit-
nehmen). 
Neu auf Instagramm: basar-niederrieden
 
Basarteam Tannheim 
Tannheimer Baby- und Kinderkleiderbasar 
Am Samstag, 02.03.2024 findet von 11:00 Uhr - 13:00 Uhr  
im Dorfgemeinschaftshaus  der Baby- und Kinderkleider-
basar für Frühjahr- und Sommerbekleidung statt. Einlass für 
Schwangere mit Begleitperson ab 10:30 Uhr (bei noch 
nicht offensichtlicher Schwangerschaft behalten wir uns 
vor den Mutterpass einzusehen) 
Der Verkauf wird erstmalig über die Basarsoftware Basar-
lino abgewickelt. 
Anmeldungen sind ab Samstag, 03.02.2024 ab 11 Uhr  
unter www.basarlino.de/5097 oder dem beigefügten QR-
Code möglich. 
10% des Verkaufserlöses wird für einen wohltätigen Zweck 
einbehalten. 
Annahmegebühr: 3,00 € 
Annahme:  Freitag, 01.03.2024 von 15:00 - 16:30 Uhr.  

(Ware die nach 16:30 Uhr kommt, wird 
nicht mehr angenommen) 

Abholung:  Samstag, 02.03.2024 
 von 17:30 - 18:00 Uhr. 
  (Ware die bis 18:00 Uhr nicht abgeholt 

wurde, wird vor der Hallentüre bereitge-
stellt) 

Bitte beachten:   

   

 
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aus Platzgründen ist das Mitbringen von Kin-
derwagen, Buggys und Babyschalen während 
dem Verkauf nicht möglich. 
Eine Haftung für angenommene Ware kann 
nicht erfolgen! Freiwillige Helfer für Freitag 
und/oder Samstag gesucht! 

Diese können sich unter www.jobs.basarlino.de/5097 an-
melden oder den Infos im QR-Code folgen um sich als 
Helfer zu registrieren. Das Basarteam freut sich auf Ihr 
Kommen!

Was sonst noch interessiert

Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg 
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, 
Regionalzentrum Ulm, lädt am 27.02.2024 ein zur Infor-
mationsveranstaltung
Selbständig? – Richtig und gut rentenversichert!
Selbständig oder Scheinselbständig?
Wie sich Existenzgründer absichern sollten?
Wer muss oder kann Beiträge zahlen?
Welche Fristen sind zu beachten?
Unsere Leistungen – ohne Risikoausschluss bzw. -zuschlag  
Diese und weitere Fragen erklären unsere Rentenexperten 
in allgemein verständlicher Form.
Die Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 
27.02.2024, 16 Uhr im Regionalzentrum Ulm, Wichernstr. 
10 (Bastei-Center), 89073 Ulm statt. 
Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen sind bis spä-
testens 23.02.2024 erforderlich unter
Tel.: 0731 920410, Fax 0731 92041-193, 
E-Mail: regio.ul@drv-bw.de“
 
Versichertenberater werden für ihr Ehrenamt 
geschult 
Sie sind geschätzte Helferinnen und Helfer in der Nach-
barschaft: Bis zu 120 Versichertenberaterinnen und Ver-
sichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg kümmern sich in unserem Bundesland 
ehrenamtlich um die Anliegen von Versicherten, Rentnerin-
nen und Rentnern. Sie nehmen Rentenanträge auf, beraten 
in Rentenfragen, helfen beim Vervollständigen der Versi-
cherungsverläufe und lassen Rentenansprüche berechnen.
Im September 2023 hat die Vertreterversammlung 73 Ver-
sichertenberaterinnen und Versichertenberaterin ihrem Amt 
bestätigt und 39 neu gewählt. Letztere trafen sich nun zum 
ersten Mal in Karlsruhe, um auf ihre zukünftige Aufgabe 
vorbereitet zu werden. Bei der Auftaktveranstaltung er-
fuhren die Frauen und Männer, wie die Selbstverwaltung 
der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 
funktioniert. Außerdem wurden ihnen die Grundlagen des 
Datenschutzes und der Korruptionsprävention vermittelt.
Der Vorstandsvorsitzende, Kai Burmeister und auch der 
Vorsitzende der Geschäftsführung, Erster Direktor Andreas 
Schwarz ließen es sich nicht nehmen, die Teilnehmer per-
sönlich zu begrüßen.
„Die kostenfreien Serviceleistungen unserer ehrenamtli-
chen Versichertenberaterinnen und Versichertenberater 
sind ein wichtiger Baustein unseres umfangreichen Bera-
tungsangebots“ so Klaus Reinauer, der als Leiter des Bü-
ros der Selbstverwaltung für die Ehrenamtlichen zuständig 
ist. „Durch ihre Ortsnähe sorgen sie für eine persönliche 
Verbindung unserer Versicherten zur Deutschen Renten-
versicherung Baden-Württemberg“.
Vertrauensvolle Ansprechpartner vor Ort
Die Versichertenberaterinnen und Versichertenberater der 
Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg haben 
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im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Rentenanträge sowie 
Anträge auf Klärung des persönlichen Versicherungskontos 
aufgenommen. In über 27.000 Beratungen informierten sie 
über die Voraussetzungen der Rentenarten und die Mög-
lichkeiten zum Rentenbeginn sowie zu anderen Angele-
genheiten der gesetzlichen Pressemitteilung Rentenversi-
cherung. Durch regelmäßige fachliche Schulungen halten 
sie sich stets auf dem laufenden.
Versichertenberaterinnen und Versichertenberater in ihrer 
Nähe finden Sie auf der Website der Deutschen Rentenver-
sicherung Baden-Württemberg (www.deutsche-rentenver-
sicherung-bw.de) unter der Rubrik „Beratung und Kontakt“
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Seniorensport
Vier Damen und Herren aus dem Altersheim haben 
sich zusammengefunden. Jeder von ihnen ist trotz sei-
nes Alters noch sportlich aktiv. Beim Abendessen un-
terhalten sie sich über ihre ungewöhnlichen Hobbys.

1.  Der 79-jährige Heimbewohner hat vor 17 Jahren das 
Tauchen für sich entdeckt und ist heute noch be-
geistert dabei. Vielleicht ist es auch eine Frau?

2.  Gertrud ist 76 Jahre alt. Ihre Interessen liegen nicht 
beim Joggen.

3.  Eine oder einer der agilen alten Herrschaften fährt 
seit 22 Jahren Motorrad.

4.  Heinrich nimmt aktiv an Autorennen teil. Aber noch 
nicht so lange, wie die 82-jährige Hedwig ihren 
Sport betreibt.

© tat/DEIKE  737R37R2

Lösung: Gertrud, 76 Jahre, Motorradfahren, 22 Jahre 
Hedwig, 82 Jahre, Jogging, 27 Jahre Heinrich, 81 Jahre, 
Autorennen, 11 Jahre Wilhelm, 79 Jahre, Tauchen, 17 Jahre
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Werkzeugecke
In diesem Rätsel sind 37 Werkzeuge versteckt. Sie 
können vorwärts und rückwärts, waagrecht und senk-
recht gelesen werden, verlaufen aber immer über Eck. 
Jeder Buchstabe wird nur einmal verwendet. Wenn 
Sie alle Wörter gefunden haben, ergeben die übrig 
bleibenden Buchstaben – zeilenweise von oben nach 
unten gelesen – ein Arbeitsinstrument.

ABISOLIERZANGE – ABZIEHER – AMBOSS – BEIL – BESEN – BIT – BOHRER – BOLZENSCHEIDER – 
BRECHSTANGE – CUTTER – DIETRICH – DORN – DRAHTBUERSTE – FEILE – FLIESENSCHNEIDER 
– HOBEL – LAUBSAEGE – LOETKOLBEN – MAURERKELLE – MEISSEL – OELFILTERSCHLUESSEL 
– PINSEL – RATSCHE – RECHEN – ROHRZANGE – SCHAUBZWINGE – SCHAUFEL – SCHLEIFPAPIER – 
SCHRAUBENSCHLUESSEL – SICHEL – SPACHTEL – SPATEN – STAHLLineal – STEMMEISEN – VOR-
SCHLAGHAMMER – WASSERWAAGE – WINKEL
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MIETGESUCHE

Bestattungen SpandlBestattungen Spandl

Tag und Nacht erreichbar  ·   Überführungen der Verstorbenen
Komplette Abwicklung des Sterbefalls

88416 Edenbachen ·   Bachgasse 4

Telefon 0 73 52/ 32 21
info@bestattungen-spandl.de

Kleine Familie (Mutter mit 2 Kindern) sucht Häuschen
oder 4-Zi-Whg. in Erolzheim oder näheren Umgebung.
 0176 24568403

GESCHÄFTSANZEIGEN
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© Klein/DEIKE 733R36R1

Rösselsprung
Beginnen Sie in dem Feld mit dem Pfeil. Die einzelnen Kästchen 
sind so zu durchlaufen, wie der Springer beim Schach zieht. 
„Reiten“ Sie richtig, ergibt sich ein Zitat von Ella Fitzgerald.

Lösung: „Lass dich nicht davon abbringen, was du 
unbedingt tun willst. Wenn Liebe und Inspiration 
vorhanden sind, kann es nicht schiefgehen.“

Die Vorteile von Rucola liegen klar auf der Hand: Er lässt sich 
leicht selbst anbauen und ist das ganze Jahr im Supermarkt 
erhältlich. Doch wussten Sie, dass der Salat durch seine wert-
vollen Inhaltssto� e ein wahres Superfood ist? So unterstützt 
der hohe Anteil an Vitamin C das Immunsystem, Vitamin K 
stärkt die Knochen. Senföle und Bittersto� e sorgen nicht nur 
für den charakteristischen Geschmack, sondern haben noch 
dazu heilende Eigenschaften. Achten Sie beim Transport von 
Rucola darauf, dass die Blätter nicht zerdrückt werden. In ein 
feuchtes Tuch eingeschlagen, hält er sich einige Tage im Kühl-
schrank.  amc/DEIKE

Die in Rucola 
enthaltene Folsäure ist 

nicht nur für Schwangere 
wertvoll, sondern stärkt 
auch unser Gedächtnis 
und verbessert unsere 

Konzentrations-
fähigkeit.

Rucola – 
Würzige Vitaminbombe

Foto: © Zimmer/DEIKE757U13U3

© Peter Menne/DEIKE 744R11R2

Lösung: Der Osterhase
– Fledermaus, Seestern, Hai

Wer kommt zu Besuch?
Entnehme oder streiche bei den dargestellten Begriffen jeweils 
die angegebenen Buchstaben. Dann erfährst du, wer Max bald 
besuchen kommt.

Nur die Buchstaben 4, 5 und 6.

Die Buchstaben SEE werden zu ei-
nem O, der letzte Buchstabe entfällt.

Nur die Buchstaben 1 und 2.

Nur die Buchstaben 1 und 2.

Ohne das Mitteilungsblatt der Gemeinde  
würden Ihnen ein paar interessante Seiten fehlen.



Gefl ügelauslieferung
Dienstag, 6. Februar 2024 und
Dienstag, 5. März 2024

Erolzheim, Nähe BayWa Markt, 11:40 Uhr
Gefl ügelzucht J. Schulte · Tel. 05244-8914 · www.gefl uegelzucht-schulte.de

Junghennen usw.
bitte vorbestellen!

 
 

   

 
   

 
  
   

 

St. Elisabeth-Stiftung

Du suchst eine neue Herausforderung? 

Prima! Wir suchen neue Mitarbeitende als:

FACHKRÄFTE  

Heilerziehungspfleger, Altenpfleger oder ähnlich 

Umfang frei wählbar - Teilzeit ab 25% bis zu Vollzeit 

Mehrere Stellen

BETREUUNGSASSISTENZ  
Teilzeit zu 60%

HAUSWIRTSCHAFT  

Teilzeit zu 40%

Standort Maselheim

Unbefristeteter Vertrag 

30 Tage Urlaub + Schichtausgleich 

Sonderzahlungen

www.menschlich-ehrlich.de

Wir freuen uns auf 

deine Bewerbung!

Veröff entlichen Sie jetzt Ihre Anzeige
auf unseren neuen Sonderseiten

um Ihr Unternehmen werbewirksam
zu präsenti eren.

Interesse oder Fragen?
Rufen Sie uns einfach an: 07154 8222-70

Wir beraten Sie gerne!

Seit mehr als 50 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8222-70
Telefax 07154 8222-10 · anzeigen@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Zeigen Sie Präsenz!
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MITTEN IM LEBEN

Veröff entlichen Sie jetzt Ihre Anzeige
auf unseren neuen Sonderseiten

um Ihr Unternehmen werbewirksam
zu präsen� eren.

Interesse oder Fragen?
Rufen Sie uns einfach an: 07154 8222-70

Wir beraten Sie gerne!

Seit mehr als 60 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8222-70
anzeigen@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Zeigen Sie Präsenz!
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BAUEN, WOHNEN & IMMOBILIENBAUEN, WOHNEN & IMMOBILIEN
Ungerade KW*: Ludwigsburger und Oeffi  nger Ausgaben

STELLENANGEBOTE


